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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes 

A) Problem 

Der Freistaat Bayern hat in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen, um Familien mit Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr gezielt zu fördern. Mit 
der Einführung des Bayerischen Familiengeldes im Jahr 2018 und des Bayerischen 
Krippengeldes im Jahr 2020 hat er junge Familien unterstützt. Aktuell steht Bayern je-
doch vor großen finanz- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Vor diesem 
Hintergrund bedarf es einer Neuausrichtung der bayerischen Leistungen für junge Fa-
milien. 

B) Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die bayerischen Leistungen für Familien 
mit kleinen Kindern zeitgemäß weiterentwickelt. Das Familien- und das Krippengeld 
werden ab 1. Januar 2026 zu einer einmaligen Leistung, dem Bayerischen Kinderstart-
geld, in Höhe von einmalig 3 000 € zusammengefasst. Damit setzt Bayern seinen Weg 
fort, Familien mit Kleinkindern eine spezielle Unterstützungsleistung zu gewähren. 
Hierzu wird das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) geän-
dert und das bisherige Bayerische Familiengeldgesetz (BayFamGG) zu einem Bayeri-
schen Kinderstartgeldgesetz (BayKiStaG) umgestaltet, § 102 der Verordnung zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AVSG) wird mit der Zuständigkeitsregelung für den Vollzug 
des Kinderstartgeldgesetzes belegt. § 63a der Zuständigkeitsverordnung (ZuStV) wird 
entsprechend aufgehoben. Die Verordnung über die gerichtliche Vertretung des Frei-
staates Bayern (VertrV) wird als Folgeänderung der Änderung des BayFamGG ange-
passt. 

C) Alternativen 

Keine. Die Änderung der oben genannten Gesetze ist nur durch Gesetz möglich. Die 
Änderung der ZuStV, der AVSG und der VertrV wird aus Gründen der Vollständigkeit in 
das Gesetz integriert. 

D) Kosten 

Mit diesem Gesetz werden die bisherigen Leistungen Familien- und Krippengeld zu-
sammengeführt. Der Haushaltsansatz für beide Leistungen beläuft sich für 2025 auf 
793,8 Mio. €. Durch die Überführung beider Leistungen in das Kinderstartgeld ist auf 
Basis dieses Haushaltsansatzes im Endausbau (d. h. nach Abfinanzierung aller Altfälle) 
ausgehend von einer Kinderzahl von etwa 120 000 Kindern/Jahr künftig mit rd. 
360 Mio. € pro Jahr zu rechnen. Dies entspräche im Vergleich mit dem Haushaltsansatz 
für 2025 freiwerdenden Mitteln im Umfang von gut 433 Mio. €. Kurzfristig ist für das Jahr 
2026 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 mit einem Mehrbedarf von bis zu 
160 Mio. € zu rechnen, da parallel zum Start des Kinderstartgelds auch noch laufende 
Familien- und Krippengeldfälle abgewickelt werden. Der in 2026 entstehende Mehrbe-
darf wird 2027 durch Einsparungen beim Familiengeld gegenfinanziert. 

Privaten Unternehmen entstehen durch das Gesetz keine Kosten. 
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Gesetzentwurf 

zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Familiengeldgesetzes 

Das Bayerische Familiengeldgesetz (BayFamGG) vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 613, 
622, BayRS 2170-7-A), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2020 (GVBl. 
S. 330) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Bayerisches Kinderstartgeldgesetz 
(BayKiStaG)“. 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1In Weiterentwicklung des Bayerischen Landeserziehungsgeldes und 
nachfolgend des Bayerischen Familiengeldes erhalten Eltern mit dem 
Bayerischen Kinderstartgeld eine vom gewählten Lebensmodell der Familie 
unabhängige, gesonderte Anerkennung ihrer Erziehungsleistung.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „Familiengeld“ durch die Angabe „Kinderstartgeld“ 
ersetzt. 

3. Die Art. 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 2 

Berechtigte 

(1) 1Anspruch auf Kinderstartgeld hat, wer zum Zeitpunkt der Vollendung des 
ersten Lebensjahres seines Kindes 

1. seine Hauptwohnung im Freistaat Bayern hat, 

2. mit seinem Kind im Freistaat Bayern in einem Haushalt lebt und 

3. dieses Kind selbst erzieht und für eine förderliche frühkindliche Betreuung des 
Kindes sorgt. 

2Das gilt nicht, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat hat, 
der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist oder auf Grund Unionsrechts 
oder völkerrechtlicher Vereinbarung einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
gleich zu behandeln ist. 3Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und 
der Verordnung (EG) 987/2009 sowie völkerrechtliche Vereinbarungen, auf Grund 
derer diese Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, bleiben unberührt.  

(2) 1Nicht anspruchsberechtigt sind ferner Personen, die im Freistaat Bayern 
weder Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbstständige noch auf Grund des 
§ 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU (FreizügG/EU) freizügigkeitsberechtigt 
sind, und ihre Familienangehörigen, wenn sie zum Zeitpunkt der Vollendung des 
ersten Lebensjahres ihres Kindes nicht mindestens seit drei Monaten ihre 
Hauptwohnung im Freistaat Bayern haben. 2Satz 1 gilt nicht für Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Staates, der auf Grund 
Unionsrechts oder völkerrechtlicher Vereinbarung einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gleich zu behandeln ist, die ihre tatsächliche und hinreichende 
Verbundenheit zum Freistaat Bayern durch andere Umstände nachweisen können. 
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(3) 1Anspruch auf Kinderstartgeld hat abweichend von Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auch, 
wer mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als 
Kind aufgenommen hat. 2Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Vollendung des ersten 
Lebensjahres des Kindes. 

(4) In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei schwerer Krankheit, 
Behinderung oder Tod eines Elternteils, haben Anspruch auf Kinderstartgeld 
insbesondere 

1. Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten oder Lebenspartner oder 

2. Personen, bei denen die von ihnen erklärte Anerkennung der Vaterschaft nach 
§ 1594 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) noch nicht wirksam oder 
über die von ihnen beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d BGB noch 
nicht entschieden ist, 

wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen und von anderen 
berechtigten Personen Kinderstartgeld nicht in Anspruch genommen wird. 

(5) Wer nicht sorgeberechtigt ist, erhält Kinderstartgeld nur, wenn der 
Sorgeberechtigte zustimmt. 

(6) Eine nicht freizügigkeitsberechtigte ausländische Person ist nur 
anspruchsberechtigt, wenn sie zum Zeitpunkt der Vollendung des ersten 
Lebensjahres des maßgeblichen Kindes 

1. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU oder eine Niederlassungserlaubnis 
besitzt, 

2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berechtigt hat 
oder diese erlaubt, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 

a) zum Zweck einer Au-Pair-Beschäftigung, einer Saisonbeschäftigung oder 
eines Studiums erteilt, 

b) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wegen eines Krieges 
in ihrem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24 oder § 25 Abs. 3 bis 5 
AufenthG erteilt und die Person hält sich seit weniger als drei Jahren 
rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet auf, 

3. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d AufenthG in Verbindung mit § 60a 
Abs. 2 Satz 3 AufenthG besitzt. 

(7) 1Zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung hat die zuständige Behörde 
die Befugnis die in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 16 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) genannten Daten des Antragstellers und des maßgeblichen Kindes zu ver-
arbeiten. 2Zudem hat die zuständige Behörde die Befugnis, die Identifikationsnum-
mer des Antragsstellers und des maßgeblichen Kindes nach § 139b der Abgaben-
ordnung (AO) zu verarbeiten. 

 

Art. 3 

Höhe und Auszahlung 

1Das Kinderstartgeld beträgt für jedes Kind des Berechtigten einmalig 3 000 €. 
2Kinderstartgeld wird frühestens ab dem 13. Lebensmonat des Kindes gezahlt. 
3Kinderstartgeld kann nur von einem Berechtigten bezogen werden.“ 

4. In Art. 4 Satz 1 und 2 wird die Angabe „Familiengeld“ jeweils durch die Angabe 
„Kinderstartgeld“ ersetzt.  

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird Satz 1 und die Angabe „Familiengeld“ durch die Angabe „Kinder-
startgeld“ ersetzt. 
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b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Ein Widerruf der Berechtigtenbestimmung ist nur bis zur Auszahlung und nur 
durch neue gemeinsame Bestimmung aller Sorgeberechtigten möglich.“ 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

6. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen und die Angabe „Fami-
liengeld“ wird durch die Angabe „Kinderstartgeld“ ersetzt.  

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

b) Die Abs. 2 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Das Kinderstartgeld wird geleistet, wenn bis zum Ende des 
18. Lebensmonats des Kindes der Antrag eingegangen ist. 

(3) 1Der Antrag kann frühestens ab der Geburt des Kindes gestellt werden. 
2Zuvor gestellte Anträge sind unbeachtlich. 

(4) Zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung darf die zuständige 
Behörde die im Rahmen des Vollzugs des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) erhobenen Daten verarbeiten und nutzen.“ 

7. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

8. Art. 9a wird wie folgt gefasst: 

„Art. 9a 

Übergangsvorschriften 

(1) 1Kinderstartgeld wird nur für ab dem 1. Januar 2025 geborene Kinder und 
nicht vor dem 1. Januar 2026 gezahlt. 2Vor dem …[einzusetzen: Tag des 
Inkrafttretens nach § 6] gestellte Anträge auf Kinderstartgeld sind unbeachtlich.  

(2) Hinsichtlich vor dem 1. Januar 2025 geborener Kinder sind die Vorschriften 
dieses Gesetzes in der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des 
Inkrafttretens nach § 6] geltenden Fassung weiter anzuwenden.  

(3) 1Anträge auf Familiengeld für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren 
wurden, sind unbeachtlich. 2Dies gilt auch, soweit kein gesonderter Antrag auf das 
Familiengeld gestellt wurde, sondern der Antrag auf Elterngeld gemäß Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 des Bayerischen Familiengeldgesetzes (BayFamGG) in der am … [einzu-
setzen: Tag vor dem dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] geltenden Fas-
sung als Antrag auf Familiengeld gilt.“ 

§ 2 

Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 
2005 (GVBl. S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 21. Februar 2025 
(GVBl. S. 46) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 23a wird aufgehoben. 

2. Art. 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

3. Art. 30 Abs. 3 wird aufgehoben. 

4. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 
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5. Dem Art. 34 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Hinsichtlich vor dem 1. Januar 2025 geborener Kinder sind die Art. 23a, 29, 
30 und 33 in der am …[einzusetzen Tag vor dem Datum des Inkrafttretens nach 
§ 6] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 

§ 3 

Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Die Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 
2015-1-1-V), die zuletzt durch § 4 der Verordnung vom 20. Mai 2025 (GVBl. S. 158) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 63a wird aufgehoben. 

2. § 99 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt:  

„(2) Auf Angelegenheiten nach dem Bayerischen Familiengeldgesetz 
(BayFamGG) in der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkrafttre-
tens nach § 6] geltenden Fassung ist § 63a in der am …[einzusetzen: Tag vor 
dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] geltenden Fassung weiter anzuwen-
den.“ 

§ 4 

Änderung der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze  

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 
(GVBl. S. 912, 982, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 1 Abs. 100 der Verordnung 
vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 102 wird wie folgt gefasst: 

„§ 102 

Bayerisches Kinderstartgeldgesetz 

Für den Vollzug des Bayerischen Kinderstartgeldgesetzes (BayKiStaG) ist das 
Zentrum Bayern Familie und Soziales zuständig.“ 

2. Vor § 154 wird folgender § 154 eingefügt: 

„§ 154 

Übergangsvorschrift 

Hinsichtlich vor dem 1. Januar 2025 geborener Kinder ist § 102 in der 
am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.“ 

3. Der bisherige § 154 wird § 155. 

§ 5 

Änderung der Vertretungsverordnung 

Die Vertretungsverordnung (VertrV) vom 26. Oktober 2021 (GVBl. S. 610, BayRS 
600-1-F) wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchst. c wird die Angabe „Familiengeldgesetz“ durch die Angabe „Kinder-
startgeldgesetz (BayKiStaG)“ ersetzt. 

b) Buchst. h wird aufgehoben. 

c) Die Buchst. i und j werden die Buchst. h und i. 



Drucksache 19/7432 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 7 

 

2. Vor § 12 wird folgender § 12 eingefügt: 

„§ 12 

Übergangsvorschriften 

1Auf Angelegenheiten nach dem Bayerischen Familiengeldgesetz (BayFamGG) 
in der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] gel-
tenden Fassung ist § 6 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c in der am …[einzusetzen: Tag vor 
dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
2Auf Angelegenheiten im Sinne des Art. 23a des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes (BayKiBiG) in der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum 
des Inkrafttretens nach § 6] geltenden Fassung ist § 6 Satz 1 Nr. 1 Buchst. h in 
der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkrafttretens nach § 6] gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 

3. Der bisherige § 12 wird § 13. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens, geplant 
1. Dezember 2025] in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die bayerischen Leistungen für Familien, 
Familien- und Krippengeld, zeitgemäß weiterentwickelt und in ein Kinderstartgeld über-
führt werden. Für dessen Ausgestaltung wird maßgeblich auf den bisherigen Vorgaben 
des Familiengeldgesetzes aufgebaut. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Unterstützung 
der Wahlfreiheit. Eltern wissen am besten, was für ihr Kind gut ist. Ziel des Bayerischen 
Kinderstartgeldes ist es, die Erziehungsleistung der Eltern anzuerkennen. Gleichzeitig 
soll ihnen finanzielle Gestaltungsfreiheit gegeben werden, um frühe Erziehung und Bil-
dung der Kinder einschließlich gesundheitsförderlicher Maßnahmen in der jeweils von 
ihnen gewählten Form zu ermöglichen, zu fördern und insbesondere auch entspre-
chend qualitativ zu gestalten. Die Kinder sollen die besten Startchancen beim Übergang 
vom Säugling zum Kleinkind erhalten. Im Interesse des Bürokratieabbaus soll die Leis-
tung durch Umgestaltung in eine Einmalzahlung vereinfacht und der Aufwand für Fami-
lien und Verwaltung im Regelfall durch eine klare Stichtagsregelung reduziert werden. 
Darüber hinaus werden die Regelungen an die jüngere Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) angepasst.  

 

B) Besonderer Teil 

Zu § 1 

Zu Nr. 1 

Da das neu einzuführende Kinderstartgeld maßgeblich auf den Regelungen des bishe-
rigen Bayerischen Familiengeldes fußt, wird mit Blick auf eine möglichst unbürokrati-
sche Umsetzung das Bayerische Familiengeldgesetz in Bayerisches Kinderstartgeld-
gesetz umgeschrieben. Daher ist es erforderlich, das bisherige Bayerische Familien-
geldgesetz (BayFamGG) in Bayerisches Kinderstartgeldgesetz (BayKiStaG) umzube-
nennen. 

Zu Nr. 2  

Zu Buchst. a 

Redaktionelle Anpassung zur Umbenennung in Kinderstartgeldgesetz. Das Kinderstart-
geld ist eine Weiterentwicklung des Familiengeldes und Landeserziehungsgeldes. Die 
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bisherigen Anspruchsvoraussetzungen des Familiengeldes ebenso wie die Zweckset-
zung werden in das Kinderstartgeldgesetz überführt. Eine Anrechnung auf Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch soll weiterhin nicht erfolgen.  

Zu Buchst. b  

Redaktionelle Anpassung zur Umbenennung in Kinderstartgeldgesetz. 

Zu Nr. 3 

Zu Art. 2  

Zu Abs. 1 

Zu Satz 1 

Die Entbürokratisierung und Vereinfachung von Leistungen gehört zu den zentralen 
Zielen der aktuellen Politik. Um auch das Kinderstartgeld möglichst einfach und unbü-
rokratisch zu gestalten, müssen die Anspruchsvoraussetzungen für seinen Erhalt nur 
zum Stichtag (Zeitpunkt der Vollendung des ersten Lebensjahres, das heißt erster Ge-
burtstag des Kindes) vorliegen. Bei späterem Zuzug, zum Beispiel im 14. Lebensmonat, 
erfolgt keine anteilige Leistung. Dies ermöglicht eine unbürokratische Umsetzung, kom-
plizierte Rückabwicklungsfälle oder Anteilszahlungen werden vermieden. 

Zu Nr. 1 

Der Begriff des „gewöhnlichen Aufenthalts“ wird nicht in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BayKiStaG übertragen. Die Erfahrungen aus dem Familiengeld zeigen, dass die Alter-
native des „gewöhnlichen Aufenthalts“ kaum praktische Relevanz hatte. Sie soll daher 
gestrichen werden. Die Streichung dient auch dazu, Missbrauchspotential und Unklar-
heiten zu minimieren. Die Hauptwohnung ist durch einen Melderegisterabgleich eindeu-
tig ermittelbar. Soweit nach Zuzug eine Anmeldung aufgrund z. B. längerer Wartezeit 
bei den Meldebehörden noch nicht erfolgt ist, ist auf die materielle Rechtslage, insbe-
sondere auf den tatsächlichen Bezug der Hauptwohnung, abzustellen.  

Zu Nr. 2 

Es wird klargestellt, dass der gemeinsame Haushalt in Bayern sein muss.  

Zu Satz 2 

Soweit sich das Kind zwar zeitweise, insbesondere zum Stichtag, mit einem Elternteil 
in einem gemeinsamen Haushalt in Bayern befindet, aber generell seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb der EU-Mitgliedstaaten oder gleichgestellter Staaten hat, bleibt 
wie bisher beim Familiengeld ein Bezug von Kinderstartgeld ausgeschlossen.  

Zu Satz 3 

Gemäß der Verwaltungspraxis beim Familiengeld sind demgegenüber in grenzüber-
schreitenden Sachverhalten innerhalb der Europäischen Union (EU), dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz, die der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 und der zugehörigen Durchführungsverordnung VO (EG) 987/2009 unter-
liegen, die europäischen Vorgaben vorrangig.  

Dies betrifft insbesondere den Fall, dass ein Elternteil in Bayern seinen Hauptwohnsitz 
hat, das Kind jedoch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
der EU, des EWR und der Schweiz. 

Zu Abs. 2 

Um zu verhindern, dass Personen eigens zur Inanspruchnahme der neu vorgesehenen 
Leistung nach Bayern ziehen, wird für den Bezug der Leistung – wie bisher beim Fami-
liengeld – eine verfestigte Beziehung zum Freistaat Bayern gefordert. Daher sieht Art. 2 
Abs. 2 BayKiStaG vor, dass Nichtarbeitnehmer/Nichtselbstständige eine dreimonatige 
Wartefrist bei Zuzug nach Bayern einhalten müssen. Diese Wartefrist gilt künftig für In- 
und Ausländer gleichermaßen. Damit ein Anspruch besteht, muss die Wartefrist bis zum 
Stichtag „erster Geburtstag“ des Kindes vollständig abgelaufen sein. Eine Ausnahme 
wird – entsprechend der Rechtsprechung des EuGH – für die Unionsbürger vorgese-
hen, die ihre tatsächliche und hinreichende Verbundenheit zum Freistaat Bayern durch 
andere Umstände als den Ablauf einer Wartefrist nachweisen können (EuGH, Urteil 
vom 21.07.2011 - C-503/09). In der Rechtsprechung des EuGH anerkannt sind etwa 



Drucksache 19/7432 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 9 

 

folgende Kriterien, die in der Gesamtschau eine entsprechende Verbundenheit mit ei-
nem Mitgliedstaat – hier speziell dem Freistaat Bayern – begründen können: Eingebun-
denheit in das System der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaates (Nachweis z. B. über 
Bezug von Sozialleistungen, wie Unterhaltsbeihilfe für Behinderte, oder durch regelmä-
ßige Beiträge zu einem nationalen Versicherungskonto), familiärer Kontext (z. B. Ab-
hängigkeit von Familienmitgliedern im Mitgliedstaat), Staatsangehörigkeit und Lebens-
mittelpunkt (z. B. Betroffene hat einen nicht unerheblichen Teil des Lebens im Mitglied-
staat verbracht). Die Feststellungslast für diese Ausnahme trägt der Anspruchsteller. 

Zu Abs. 3 

In Abs. 3 wird klargestellt, dass der Stichtag „erster Geburtstag“ auch für alle Kinder gilt, 
die zum Zwecke der Adoption in den Haushalt aufgenommen wurden. Diese erhielten 
die Vorgängerleistung, das Familiengeld, bisher erst ab dem 13. Monat der Haushalts-
aufnahme, werden nun aber beim Kinderstartgeld vollständig gleichgestellt. 

Gleichzeitig werden die bisher in Abs. 2 enthaltenen weiteren Ausnahmeregelungen 
entnommen und in Abs. 4 überführt. Die genannten weiteren Ausnahmenregelungen 
haben faktisch nur in den Fällen eine Berechtigung, in denen ein eigentlich berechtigter 
Elternteil seinen Kinderstartgeldanspruch aufgrund besonderer Umstände, z. B. auf-
grund von Krankheit, nicht realisieren kann. In allen anderen Fällen besteht keine Lü-
cke, die einen Rückgriff auf weitere Personen erforderlich macht, um die Leistung dem 
Kind zukommen zu lassen. Daher sind diese Fälle systematisch den Härtefällen zuzu-
ordnen und sollen daher künftig dort verortet werden. 

Zu Abs. 4 

Die Vorschrift überträgt die bisherige Härtefallregelung des Familiengeldes auf das Kin-
derstartgeld. Aus Gründen der Systematik werden – wie bereits dargestellt – die Fälle 
des bisherigen Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Abs. 4 integriert. So kann das Kinderstartgeld auch 
künftig, insbesondere bei schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod eines Elternteils 
insbesondere an nächste Verwandte und deren Ehe- oder Lebenspartner (dies umfasst 
auch den Ehe- oder Lebenspartner eines Elternteils) oder Personen, bei denen derzeit 
ein Vaterschaftsverfahren läuft, ausgezahlt werden. Die Aufzählung ist dabei nicht ab-
schließend, sondern bildet lediglich Regelbeispiele ab. Dies trägt der spezifischen Natur 
des Kinderstartgeldes Rechnung, das als einmalige Zahlung zum ersten Geburtstag 
des Kindes gewährt wird. Die Regelung soll Unbilligkeiten in den Fällen vermeiden, in 
denen eine der Anspruchsvoraussetzungen bei einem Elternteil ohne sein Verschulden 
zum Stichtag nicht erfüllt werden kann (insbesondere gemeinsamer Haushalt mit dem 
eigenen Kind oder Erziehung durch ihn selbst) und die „Lücke“ durch andere naheste-
hende, nach Art. 2 Abs. 1 zunächst nicht berechtigte Personen geschlossen wird. Auch 
in diesen Fällen soll die Leistung dem Kind zugutekommen.  

Zu Abs. 6  

Für nicht freizügigkeitsberechtige Ausländerinnen und Ausländer wird klargestellt, dass 
die in Art. 2 Abs. 6 genannten Aufenthaltstitel zum Zeitpunkt des Stichtags „erster Ge-
burtstag“ des Kindes vorliegen müssen. 

Zu Abs. 7 

Um insbesondere den Aufenthalt des Berechtigten und gegebenenfalls des Kindes in 
Bayern in einem möglichst schlanken Verfahren ohne zusätzlichen bürokratischen Auf-
wand für die Berechtigten zu überprüfen, wird der Vollzugsbehörde eine Befugnis zur 
Verarbeitung der Meldedaten eingeräumt. Dies soll insbesondere in den Regelfällen 
(Bewilligung des Kinderstartgeldes mit dem Elterngeld, das heißt rund neun Monate vor 
Auszahlung der Leistung) der Vollzugsbehörde die Möglichkeit geben, den Verbleib der 
berechtigten Person in Bayern, insbesondere vor Auszahlung des Kinderstartgeldes, 
nochmals ohne zusätzliche Bürokratie für den Anspruchssteller überprüfen zu können. 
Komplizierte Rückabwicklungsfälle werden hierdurch vermieden. Die in § 34 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 16 des Bundesmeldegesetzes (BMG) genannten Daten des Antragstel-
lers und seines Kindes können gem. § 34a Abs. 1 BMG automatisiert abgerufen wer-
den, da der Vollzugsbehörde ausreichend Auswahldaten gemäß § 38 Abs. 1 
Satz 1 BMG vorliegen. Zudem erhält die Vollzugsbehörde nach § 139b Abs. 2 Nr. 1 der 
Abgabenordnung (AO) die Befugnis die Identifikationsnummer des Antragsstellers und 
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seines Kindes nach § 139b AO zu verarbeiten. Die Verarbeitung der Identifikationsnum-
mer für das Kinderstartgeld soll der Umsetzung des Once-Only-Prinzips dienen, wel-
ches eine einmalige Datenerhebung bei den Bürgerinnen und Bürgern vorsieht. Die 
Identifikationsnummer ermöglicht eine eindeutige Identifikation der Antragstellenden 
bzw. ihrer Kinder, was zur Entlastung der Bürger und Verwaltung beiträgt. Zudem kann 
durch Verarbeitung der Identifikationsnummer Missbrauch effektiver vorgebeugt wer-
den (z. B. Doppelzahlungen). 

Zu Art. 3 

Das Kinderstartgeld beträgt für jedes Kind des Berechtigten, für das die Anspruchsvo-
raussetzungen zum ersten Geburtstag vorliegen, einmalig 3 000 €. Bei Mehrlingen wird 
die Zahlung entsprechend mehrfach geleistet.  

Eine Erhöhung der Einzelleistung im Sinne einer „Mehrkindkomponente“ erfolgt zum 
Zwecke der Vereinfachung der Leistung nicht. Die bisherigen Vorgaben zu den Rang-
verhältnissen des BayFamGG sind daher entbehrlich.  

Das Kinderstartgeld wird frühestens ab dem 13. Lebensmonat als Einmalzahlung ge-
leistet. Es kann nur von einem Berechtigten bezogen werden, eine Aufspaltung der 
Leistung auf mehrere Berechtigte wird mit Blick auf einen einfachen Verwaltungsvollzug 
nicht vorgesehen.  

Von einer Indexierung der Leistung für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat haben, der 
aufgrund Unionsrechts oder völkerrechtlicher Vereinbarung einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gleich zu behandeln ist, soll künftig abgesehen werden. Vielmehr 
soll in diesen Fällen ein einheitlicher Leistungssatz unabhängig vom Aufenthaltsland 
des Kindes gelten. Dieser Ansatz trägt dazu bei, das Verfahren weiter zu straffen und 
effizienter zu gestalten. Die entsprechende gesetzliche Ermächtigung ist daher entbehr-
lich. 

Zu Nr. 4 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund geänderter Bezeichnung der Leistung.  

Zu Nr. 5 

Ein Wechsel der Berechtigten wie bisher bei der monatlichen Leistung Familiengeld ist 
mit Blick auf die spezifische Natur des Kinderstartgelds als Einmalzahlung nicht mög-
lich. Der bisherige Art. 5 Abs. 2 BayFamGG wird daher nicht in das BayKiStaG über-
nommen. Es wird zudem deklaratorisch klargestellt, dass die Bestimmung des Berech-
tigten nur durch alle Sorgeberechtigten gemeinsam widerrufen werden kann.  

Zu Nr. 6 

Zu Buchst. a  

Redaktionelle Anpassung, insbesondere zur Umschreibung in Kinderstartgeldgesetz.  
Beim Kinderstartgeld wird auf die Antragsfiktion gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayFamGG 
verzichtet, um das Verfahren des Elterngeldes und des Kinderstartgeldes deutlicher 
voneinander zu trennen. Die Einführung eines eigenständigen Antragsverfahrens für 
alle Eltern beseitigt Missverständnisse, da einige Eltern bislang annahmen, dass sie 
ohne Elterngeld auch kein Familiengeld erhalten könnten. Diese Umstellung soll die 
Transparenz für alle Beteiligten erhöhen und Klarheit schaffen. Im Übrigen erhöht sie 
die Wahrnehmbarkeit dieser Landesleistung. 

Zu Buchst. b 

Zu Abs. 2 

Regelung zur Antragsfrist nach Leistungsbeginn. Die Beantragung des Kinderstartgel-
des soll bis zum Ablauf des 18. Lebensmonat möglich sein, um das Risiko, dass An-
träge allein aufgrund einer Fristüberschreitung abgelehnt werden müssen, zu reduzie-
ren. Die Bewilligungsvoraussetzungen müssen dabei zum Stichtag „erster Geburtstag“ 
vorgelegen haben. Eine Begrenzung der Antragstellung ist aus haushalterischen Grün-
den und Gründen der Rechtsklarheit erforderlich. 
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Zu Abs. 3 

Der Antrag auf Kinderstartgeld kann – im Interesse der Eltern – zeitgleich mit dem El-
terngeldantrag, d. h. ab Geburt des Kindes, gestellt werden. 

Zu Abs. 4 

Folgeänderung aufgrund Streichung der Antragsfiktion. 

Zu Nr. 7 

Redaktionelle Anpassung an die bundesrechtlichen Vorgaben (§ 86a des Sozialge-
richtsgesetzes − SGG). 

Zu Nr. 8 

Zu Abs. 1 und 2 

Übergangsregelung, durch die ein gerechter Ausgleich der Interessen der Eltern von 
Kleinkindern an der bestehenden Rechtslage und dem Änderungsinteresse des Ge-
setzgebers hergestellt werden soll. Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren 
werden, soll es das Kinderstartgeld geben. Für Kinder, die vor dem 1. Januar 2025 
geboren wurden, soll es noch das Familiengeld bis zu 24 Monate geben.  

Mit der Gesetzänderung bezweckt der Gesetzgeber die Anpassung der Leistungen für 
junge Familien an die aktuellen gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen. 
Eltern erhalten weiterhin eine Unterstützungsleistung, diese allerdings vereinfacht und 
entbürokratisiert. Der Gesetzgeber kann jederzeit das Recht für die Zukunft ändern. 
Dies vor allem dann, wenn er nicht in bereits abgeschlossene Sachverhalte eingreift. 
Mit dem Stichtag 1. Januar 2025 wird sichergestellt, dass mit der Gesetzänderung ge-
rade kein bereits entstandener Anspruch auf Familiengeld rückwirkend entzogen wird. 
Der Anspruch auf Familiengeld entsteht mit Beginn des 13. Lebensmonats, für ab 1. Ja-
nuar 2025 geborene Kinder daher frühestens zum 1. Januar 2026. Zu diesem Zeitpunkt 
hat das Kinderstartgeldgesetz samt hiesiger Übergangsregelung das Familiengeldge-
setz nahtlos abgelöst.  

Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig über die Neuausrichtung informiert, beispielsweise 
über eine Pressemitteilung der Staatsregierung vom 12. November 2024. 

Anträge auf eine gesetzliche Leistung sollen erst ab dem Zeitpunkt möglich sein, zu 
dem das Gesetz in Kraft getreten ist. Daher sind Anträge vor Inkrafttreten des Gesetzes 
unbeachtlich. 

Zu Abs. 3 

Anträge auf Familiengeld aufgrund Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayFamGG gehen ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes ins Leere und sind unbeachtlich. 

 

Zu § 2 

Die Vorgaben zum Bayerischen Krippengeld werden gestrichen. Da für einkommens-
schwache Familien eine (vollständige) Übernahme der Kinderbetreuungskosten auf-
grund der bundesgesetzlichen Vorgaben im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
nach § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erfolgen kann, ist die prak-
tische Bedeutung des Krippengeldes deutlich reduziert. Das Bayerische Kinderstartgeld 
soll daher maßgeblich auf den Vorgaben des Bayerischen Familiengeldes aufbauen. 
Es wird einkommensunabhängig geleistet.  

Auch das Kinderstartgeld kann selbstverständlich genutzt werden, um – soweit keine 
(vollständige) Übernahme im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe erfolgt – die Kos-
ten einer außerfamiliären Kinderbetreuung zu decken.  

Die Regelungen des Art. 29 Abs. 2 BayKiBiG zur Zuständigkeit, des Art. 30 Abs. 3 
BayKiBiG betreffend die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten und Art. 33 
Abs. 2 BayKiBiG zu den Ordnungswidrigkeiten werden im Hinblick auf den Wegfall des 
Art. 23a BayKiBiG ebenfalls aufgehoben. 

Für vor dem 1. Januar 2025 geborene Kinder gelten die bisherigen Vorgaben zum Bay-
erischen Krippengeld weiter. 
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Zu § 3 

§ 63a wird aufgehoben. Die Zuständigkeitsregelung für den Vollzug des Kinderstart-
geldgesetzes wird in die AVSG übertragen.  

 

Zu § 4 

Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des Art. 3 Abs. 1 Satz 4 BayFamGG. Für vor 
dem 1. Januar 2025 geborene Kinder gelten bei Wohnsitz im EU-Ausland weiterhin die 
Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Satz 4 BayFamGG i. V. m. § 102 AVSG. § 102 AVSG wird 
neu mit der Zuständigkeitsregelung für den Vollzug des Kinderstartgeldgesetzes belegt. 
Der Vollzug des Bayerischen Kinderstartgeldes wird dem Zentrum Bayern Familie und 
Soziales (ZBFS) übertragen. Dieses hat bereits durch die Betreuung der Vorgängerleis-
tungen entsprechende Erfahrungen.  

 

Zu § 5 

Folgeänderung aufgrund der Umschreibung des BayFamGG in ein BayKiStaG sowie 
zur Streichung der Vorgaben zum Bayerischen Krippengeld. Für vor dem 1. Ja-
nuar 2025 geborene Kinder gelten die bisherigen Vorgaben zum Bayerischen Krippen-
geld und zum Bayerischen Familiengeld weiter. Dies betrifft auch die Vertretungsrege-
lung des ZBFS vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit. 

 

Zu § 6 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Dezember 2025. Die Aus-
zahlung der Leistung soll ab 1. Januar 2026 erfolgen. Der zeitliche Vorlauf ist erforder-
lich, um die für Januar 2026 anstehenden Fälle rechtzeitig entsprechend prüfen und 
verbescheiden zu können.  
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Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
                       

Dr. Andreas Magg     Dr. Alexa Glawogger-Feucht 
Vorsitzender      Geschäftsführerin 
 
 
 

Hinweis: 
Registrierungsnummer Lobbyregister: 
DEBYLT0277 – Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e. V. 
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Seit dem 1. September 2018 bietet die bayerische Familienpolitik somit eine echte 

familienfreundliche Unterstützung, ungeachtet dessen, ob ein Kind in einer 

Kindertageseinrichtung, bei einer Tagespflegeperson oder im häuslichen Umfeld betreut 

wird, erhalten Familien im genannten Zeitraum eine reale familienfreundliche Förderung in 

Höhe von mindestens 6.000,‐ Euro pro Kind. Wir waren froh und stolz, dass der Freistaat 

Bayern mit dem Landesfamiliengeld ein kleines Stück mehr in die Richtung der Wahlfreiheit 

von Familien gestartet ist.  

Das Bayerische Krippengeld wurde zum 1. Januar 2020 eingeführt als eine 

einkommensabhängige Unterstützung für Eltern mit Kindern im Krippenalter. Es handelt sich 

um einen Beitragszuschuss von bis zu 100,‐ Euro/Monat und Kind und wird unter 

bestimmten Voraussetzungen gewährt. 

Wir sehen es kritisch, dass im vorliegenden Gesetzentwurf die Umwandlung in eine 

Einmalzahlung die Erziehungsleistung der Eltern nicht in gleichem Umfang würdigt wie eine 

fortlaufende, langfristige Unterstützung. Die Zusammenführung (sofern dieser Begriff 

überhaupt verwendet werden kann) der bisherigen Leistungen – Landesfamiliengeld und 

Krippengeld – in das Kinderstartgeld, stellt eine deutliche Verschlechterung dar: Pro Kind 

bedeutet dies einen Verlust von 5.400,‐ Euro an finanzieller Anerkennung für die 

Erziehungsleistung. Die Überleitung eines Teilbetrages der Einsparungen in Kita‐

/Krippenplätze und ‐betreuung kommt nur der außerfamiliären Kinderbetreuung zugute, 

und schmälert die Wahlfreiheit der Eltern in der Erziehungs‐ und Betreuungsfrage.  

Ein Festhalten am bestehenden Gesetz ist zwingend erforderlich, damit auch weiterhin 

bayerische Familien adäquat unterstützt werden, unabhängig welche Betreuungsform diese 

präferieren. Armut zu bekämpfen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik, außerdem 

muss die Rechtssicherheit für die Familien und die Glaubwürdigkeit der Staatsregierung 

gewahrt bleiben. Andernfalls werden Sie Ihr zugesagtes Versprechen brechen. Im 

Koalitionsvertrag zur Familiengarantie heißt es ausdrücklich: „Wir führen die bundesweit 

einmalige bayerische Familiengarantie auch in dieser Legislaturperiode mit dem Bayerischen 

Familiengeld fort“. 

Der Familienbund der Katholiken in Bayern kann dem vorliegenden Gesetzesvorhaben zum 

Bayerischen Kinderstartgeld in dieser Ausgestaltung keine positive Bewertung erteilen. Bitte 

nutzen Sie die Chance, das Familiengeldgesetz nicht nur dauerhaft zu sichern, sondern auch 

zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und zu stärken – zum Wohle aller Familien in Bayern. 

Hierfür stehen wir gerne beratend zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
Gerlinde Martin 
FDK, Landesvorsitzende Bayern 
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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes (Drs. 19/7432)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. – Zur Begründung 

erteile ich das Wort an Frau Staatsministerin Ulrike Scharf.

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Herr Präsident, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Das Wunder der Geburt, der Start in ein Leben – jeder, der 

Kinder hat, weiß, was es bedeutet. Es ist das große Glück, es ist so viel Freude, aber 

es ist auch große Verantwortung, und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. 

Deshalb bringen wir heute das Bayerische Kinderstartgeld auf den Weg.

Bayern ist Familienland, nicht zuletzt auch durch eine Umfrage bestätigt. Eine Studie 

des Ifo-Instituts hat die ganze Republik verglichen. Klar ist: Bayern ist familienfreund-

lichstes Land. Darauf sind wir nicht nur stolz, sondern dafür steht auch unsere Politik, 

und dafür steht auch die Richtungsentscheidung unseres Ministerpräsidenten Dr. Mar-

kus Söder. Wir entwickeln das Familiengeld weiter und geben vor allen Dingen mehr 

Geld in die Kindertagesbetreuung.

Wichtig ist mir, gleich zu Beginn zu sagen, dass das Budget für Familien in der 

Summe erhalten bleibt. Familien erhalten genau das, was sie bisher von uns bekom-

men, und es gibt keine Kürzungen. Heute gehen wir also den ersten Schritt mit dem 

Kinderstartgeld. Jedes Kind, das bei uns ab dem 1. Januar 2025, also in diesem Jahr, 

zur Welt gekommen ist, erhält zukünftig 3.000 Euro Kinderstartgeld zum ersten Ge-

burtstag. Das ist eine Unterstützung für die Familien, die es nur in Bayern gibt; das 

möchte ich ausdrücklich betonen. Kein anderes Bundesland hat so viel direkte Unter-

stützung für unsere Familien, und das Ganze auch einkommensunabhängig.

Protokollauszug
57. Plenum, 23.07.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=7432&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5064


Warum wir das Familiengeld haben und jetzt weiterentwickeln, ist klar: Wir sehen, 

was Familien und Eltern leisten, Tag für Tag, Nacht für Nacht, zwischen Windeln, 

Arbeit, Kita und Alltag. Wir sagen nicht nur Danke, sondern zeigen auch unseren 

großen Respekt für die Liebe, für die Geduld, für die Erziehung. Das Kinderstartgeld 

ist Anerkennung, und es ist vor allen Dingen auch Rückhalt, nicht nur in Worten, 

sondern ganz klar auch in Euro. Diese besondere Leistung, die es nur in Bayern 

gibt, ist auch gesetzlich verankert. Unser Kinderstartgeld folgt dem Familiengeld. Über 

eine Million Kinder haben profitiert. Seit 2018 haben wir mit dem Familiengeld mehr 

als 5 Milliarden Euro an die Familien ausgezahlt. Diesen Rückhalt für die Familien 

führen wir mit dem Kinderstartgeld fort.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Ersatz, sondern ein Nachfolger. Wie 

das bei guten Nachfolgern so ist: Sie wahren das Erbe und entwickeln es vor allen 

Dingen weiter. Wir setzen fort, was Bayern stark gemacht hat, und geben direkte, 

verlässliche Unterstützung für Familien. Wer sich die Familienpolitik über die vielen 

Jahre und Jahrzehnte in Bayern vor Augen führt, weiß, dass es immer wieder Weiter-

entwicklungen gegeben hat. Wir Bayern sind und bleiben Vorreiter. Ich erinnere an 

das Bayerische Landeserziehungsgeld, an das Bayerische Betreuungsgeld, an unser 

Familiengeld, und jetzt kommt das Kinderstartgeld. Das gibt es nicht als Sozialleis-

tung, sondern als Gestaltungsspielraum, und zwar für alle Familien, unabhängig von 

ihrem Lebensmodell: ob beide Eltern arbeiten oder ein Elternteil zu Hause bleibt, ob 

das Kind in die Kita geht oder auch nicht – jedes Kind zählt, jede Familie zählt. Das ist 

unsere Überzeugung.

Was sind die Voraussetzungen beim Kinderstartgeld? – Man kann sagen, im Wesent-

lichen wie beim Familiengeld: Ein Elternteil wohnt fest in Bayern mit Hauptwohnsitz, 

das Kind lebt im selben Haushalt ebenfalls in Bayern. Ein Elternteil erzieht das Kind 

selbst und sorgt so für beste Betreuung und frühkindliche Förderung. Was ändert 

sich? – Erstens führen wir einen Stichtag ein. Wir machen damit das Verfahren schlan-

ker und einfacher. Zweitens zahlen wir einmalig statt monatlich aus. Das heißt konkret: 
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ein Antrag, eine Zahlung. Das ist klar, das ist planbar, und das ist auch verlässlich. 

Drittens gleichen wir die Meldedaten automatisch ab, und wir erweitern die Wartefrist 

von drei Monaten auf alle Nichtarbeitnehmer und Nichtselbstständigen, die neu nach 

Bayern ziehen. Wichtig beim Kinderstartgeld ist uns: Vertrauen braucht auch Sicher-

heit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Botschaft ist klar: Wir investieren, wenn Fa-

milien uns am meisten brauchen und wenn es am meisten zählt, nämlich ganz am 

Anfang, in den ersten Jahren, wo jeder Tag prägt, wo Vertrauen wächst und wo das 

Fundament fürs Leben gelegt wird. Bayerisches Kinderstartgeld bedeutet: Wir zeigen 

Respekt für das, was Familien leisten, wir schaffen Freiraum und Verlässlichkeit im 

Alltag, und wir unterstützen und fördern früh jedes Kind. Also: drei Ziele, eine Leistung. 

Unsere familienpolitische Linie lautet: Direkte Unterstützung für die Familien mit dem 

Kinderstartgeld und gleichzeitig mehr Unterstützung für die Kitas, für alle Familien.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, fast alle Kinder in Bayern gehen in eine Kita. 99 % 

unserer Kinder besuchen vor der Einschulung eine Kita. Deshalb ist es so wichtig, 

auch die Einrichtungen zu stärken und das Bayerische Kinderbildungs- und -betreu-

ungsgesetz weiterzuentwickeln. Deshalb ist auch klar, dass wir nicht kürzen. Der ge-

samte Etat unseres Haushalts bleibt bei den Familien, und das heißt bis zum Endaus-

bau 1 Milliarde Euro mehr in der Kindertagesbetreuung. Das heißt, 15.000 Teamkräfte 

werden staatlich gefördert, und das heißt auch, es gibt eine ganz klare Entbürokrati-

sierung im BayKiBiG, nämlich 10.000 Anträge pro Jahr weniger.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Meine Damen und Herren, mit dem Kinderstartgeld haben wir vor allen Dingen unsere 

Kleinsten im Blick, aber vor allem auch diejenigen, die sie begleiten. Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wir geben Kindern Chancen, wir geben Familien den Freiraum, den sie 

brauchen. Wir geben unserer Politik ein klares Gesicht. Menschlich und konsequent, 
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das ist das Kinderstartgeld. Deshalb bitte ich Sie: Gehen wir diesen Weg gemeinsam 

für unsere Familien, für unsere Kinder, für Bayern, das Zukunft gestaltet!

Ich freue mich jetzt sehr auf die Aussprache im Ausschuss und darauf, dass wir unser 

Kinderstartgeld dann zum 01.01.2026 auf den Weg bringen können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Ich eröffne 

die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit 

der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich 

erteile das Wort an Herrn Kollegen Franz Schmid von der AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Franz Schmid (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Her-

ren! Um es kurz zu machen: Wir lehnen das Gesetz ab. Unsere Haltung dazu kennen 

Sie. Viel mehr noch: Wir finden es fast schon unverschämt, dass die Staatsregierung 

den ohnehin schon gebeutelten Familien einfach die Hälfte des Geldes kürzt und sich 

dann auch noch als Retter der Familien verkaufen möchte.

Die bisherigen Leistungen des Familien- und Krippengeldes in Höhe von 793,8 Millio-

nen Euro werden auf rund 360 Millionen Euro jährlich reduziert. Das bedeutet eine 

Einmalzahlung von nur 3.000 Euro statt wie bisher von mindestens 6.000 Euro. Famili-

en, die mit steigenden Kosten zu kämpfen haben, werden hier im Stich gelassen. Wie 

sollen sie mit einer solchen Kürzung die täglichen Herausforderungen meistern? Das 

ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das geht bis 

in die Mitte der Gesellschaft hinein.

Wir wollen an dieser Stelle auch den Protest der Eltern deutlich machen. Mehrere 

Petitionen zu diesem Thema sind bereits im Landtag eingegangen, in denen Eltern 

ihre Sorgen und ihren Unmut zum Ausdruck brachten. Wir waren die einzige Partei, 

die diesen Petitionen die gebührende Berücksichtigung und Würdigung zukommen 
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ließ. Wir hören den Familien zu. Wir nehmen ihre Ängste ernst, und wir stehen an 

ihrer Seite; denn wir wissen: Familienpolitik darf nicht von oben entschieden werden, 

sondern muss die Bedürfnisse der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Die Stimmen 

der Familien dürfen nicht ignoriert werden.

Unabhängig von den Kürzungen kritisieren wir das Gesetz auch inhaltlich auf mehre-

ren Ebenen.

Erstens. Der Wegfall der monatlichen Zahlungen benachteiligt Familien massiv gerade 

in den ersten Jahren, wenn das zweite Einkommen größtenteils wegfällt. Eine Einmal-

zahlung mag kurzfristig helfen, aber sie bietet keine langfristige Planungssicherheit. 

Familien brauchen stetige, verlässliche Unterstützung, um den Alltag zu bewältigen, 

insbesondere wenn unerwartete Kosten auftreten.

Zweitens. Was bedeutet eigentlich "zeitgemäß", wie die Regierung diese Umstellung 

nennt? Wir sehen hierin lediglich einen Vorwand für Sparmaßnahmen auf Kosten der 

Familien. "Zeitgemäß" wäre es zu sehen, dass heute Familien mit weitaus größeren 

Herausforderungen zu kämpfen haben als noch vor 20 Jahren.

Drittens. Die neuen Regelungen zum Kinderstartgeld werfen Gerechtigkeitsfragen auf. 

Bei einem späteren Zuzug, etwa im 14. Lebensmonat des Kindes, gibt es keine anteili-

ge Leistung. Grundsätzlich unterstützen wir Maßnahmen gegen Missbrauch. Aber wo 

bleibt hier der viel gepriesene Ausgleich, den die Regierung sonst immer fordert?

Viertens. Der Wegfall der Mehrkindkomponente, wie sie beim Familiengeld existierte, 

ist ein weiterer Rückschritt. Kinderreiche Familien verdienen eine besondere Wert-

schätzung; doch diese wird ihnen nun verwehrt.

Und schließlich: Die Regierung beruft sich auf ein EuGH-Urteil zu Österreich, dass 

eine Indexierung von Familienleistungen nicht möglich sei. Doch hier zeigt sich wieder 

einmal, wie angepasst die Bayerische Staatsregierung ist. War das nicht noch vor Kur-
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zem Wahlkampfthema bei Ihnen, liebe CSU? Die Folgen sehen wir beim Kindergeld. 

Über 500 Millionen Euro werden jährlich auf ausländische Konten überwiesen.

Meine Damen und Herren, Familien brauchen in Bayern tatsächlich Unterstützung, 

keine Kürzungen und keine leeren Versprechen. Wir wollen, dass Bayern Familienland 

bleibt oder, besser gesagt, es wieder wird. Was Sie hier treiben, ist Augenwischerei. 

Sie dürfen mir eines glauben: Tausende von Familien bemerken dies auch. Ihre 

Glaubwürdigkeit ist im Keller, und das zu Recht. Wir sprechen nach den nächsten 

Wahlen noch einmal; denn einer Sache können Sie sich sicher sein: Der Bürger hat 

es satt, von Ihnen an der Nase herumgeführt zu werden. Das sage ich Ihnen in aller 

Deutlichkeit.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächste Rednerin: Die Frau Kollegin Melanie 

Huml.

Melanie Huml (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir beraten heute in Erster Lesung den Gesetzentwurf zur Einführung eines Baye-

rischen Kinderstartgeldes. Damit geben wir in der Familienpolitik auch durchaus eine 

neue Richtung vor – eine Richtung, die auf Vertrauen und Klarheit, aber auch auf 

Verantwortung setzt.

Für uns als CSU-Fraktion und als Staatsregierung ist dies auch ein ganz klares Zei-

chen, dass wir weiterhin an der Seite der Familien stehen. Das vorweg; denn das ist 

uns ganz wichtig. Für uns als CSU heißt Familienpolitik, für die Familien auch da zu 

sein.

(Beifall bei der CSU)

Mit dem neuen Kinderstartgeld schaffen wir eine einmalige Zahlung in Höhe von 

3.000 Euro, und zwar für alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren sind. Die 

Auszahlung erfolgt im 13. Lebensmonat. Soweit die Fakten. Zum 13. Lebensmonat: 
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Diejenigen im Raum, die Kinder haben, wissen, dass man gerade im ersten Jahr 

überlegt: Wie geht es weiter? Meist werden in den ersten 12 Monaten die Kinder doch 

zu Hause betreut. Dann stellt sich aber die Frage der Krippe. Wie sieht es mit den 

Finanzen aus? Wer steigt wieder in den Beruf ein? Das ist also eine Zeit, in der in 

vielen Familien doch die eine oder andere Entscheidung ansteht. Deswegen ist diese 

Zahlung zu diesem Zeitpunkt in unseren Augen eben auch gut und eine Unterstützung 

für die Familien.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Kürzungen als Unterstützung darstellen? Wollt ihr uns 

verarschen? – Widerspruch bei der CSU)

Die Zahlung ist unbürokratisch, verlässlich und gerecht; sie ist nämlich einkommens-

unabhängig. – Leider habe ich den Zwischenruf nicht verstanden; vielleicht können 

Sie ihn nachher noch als Zwischenfrage stellen.

Was ist das Kinderstartgeld? – Es ist einkommensunabhängig, hängt nicht von der 

Betreuungsform ab und muss nur einmal beantragt werden, nämlich künftig digital 

über das Zentrum Bayern Familie und Soziales.

Noch einmal: Es ist betreuungsformunabhängig. Familien, die entscheiden, die Kinder 

zu Hause zu erziehen und zu betreuen, bekommen die 3.000 Euro genauso wie 

diejenigen, die sich für die Krippe oder für eine andere Form der Betreuung entschei-

den. Das ist unabhängig. Das ist Wahlfreiheit. Das ist das, was wir für die Familien 

wollen: dass sie selber entscheiden können, wie sie Familie leben. Sie sollen aber 

eine Unterstützung des Staates erhalten, weil wir die Familien unterstützen wollen.

(Beifall bei der CSU)

Ja, es ist richtig, dass wir das Familiengeld, das es früher gab bzw. das es aktuell 

noch gibt, verändern wollen. Dieses gab es über mehrere Jahre hinweg monatlich 

ausgezahlt. Wir haben damals sicherlich auch eine gute Idee auf den Weg gebracht. 

Wir haben aber einen wachsenden Verwaltungsaufwand. Es wird immer komplexer, 
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und es ist eben auch so, dass wir von den Familien, von den Eltern auch gehört 

haben, dass sie sich wünschen, dass wir als Staat auch die Kindertagesstätten mehr 

unterstützen.

Deswegen die Entscheidung, dass wir die Finanzen so trennen, dass eine Leistung 

direkt bei den Familien ankommt, ein Teil der Finanzen aber auch den Kindertages-

stätten und damit auch wiederum den Familien zugutekommt. Das ist das, wofür wir 

uns entschieden haben. Wenn es um die Herausforderungen der Kindertagesstätten 

geht – bei der Ausstattung, beim Personal, beim Verwaltungsaufwand –, ist es wichtig, 

dass wir eine Neuaufstellung benötigen. Wir wollen dies aber zusammen mit dem Kin-

derstartgeld denken. Die im Familienbereich vorhandenen Finanzen sollen weiter bei 

den Familien ankommen – einerseits als Direktzahlung über das Kinderstartgeld und 

andererseits über Investitionen in die Qualität der Kindertagesstätten. Das ist der Weg, 

den wir als Staatsregierung, als CSU-Fraktion zusammen mit den FREIEN WÄHLERN 

gehen wollen. Das ist unser Weg.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Es wird immer so getan, als wäre das ein Entweder-oder, man dürfe quasi am besten 

nur das eine oder andere tun. Ich finde: Das ist ein kluges Sowohl-als-auch. Das ist 

auch ein verantwortungsvolles Sowohl-als-auch; denn auch im Freistaat Bayern ist es 

nicht so, dass wir unendliche Finanzen haben. Deswegen muss man sich konzentrie-

ren, deswegen das Sowohl-als-auch.

Sehen wir uns an, was verändert werden soll. Es handelt sich um eine Leistung, 

die mit dem Verfahren über das Zentrum Bayern Familie und Soziales möglichst unbü-

rokratisch digital angewendet werden soll. Eine gewisse automatisierte Anspruchsprü-

fung soll hinterlegt sein, damit es für die Familien möglichst einfach wird. Wenn man 

aber eine Leistung vom Staat will, ist es nun einmal so, dass man sagen muss, ich 

möchte das, und einen Antrag stellen muss, um diese Leistung zu bekommen. Wir 

setzen hier aber auf möglichst digital, barrierearm, papierlos und verständlich. Wir als 

Protokollauszug
57. Plenum, 23.07.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 8



Abgeordnete werden dies in der Praxis dann auch immer prüfen, damit dies auch so 

funktioniert.

Ja, es ist nicht ganz einfach, wenn man ein System umstellt. Aber wir werden fest-

stellen, dass die Familien, die in das neue System quasi hineingeboren werden und 

das alte gar nicht mehr kennen, ganz selbstverständlich damit umgehen. Das haben 

wir bei allen Familienleistungen erlebt, die wir in den vergangenen Jahren eingeführt 

haben.

Es ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass das Kinderstartgeld wirklich unabhängig 

von der Betreuungsform gewährt wird. Wie ich es schon gesagt habe: Das Kinderstart-

geld ist Ausdruck echter Wahlfreiheit. Die Regelung ist klar und verlässlich.

Auch die Verbände haben das eine oder andere Thema eingebracht; einiges konnten 

wir aufnehmen.

Es ist sehr wichtig, auch Folgendes zu sehen: Wir als Freistaat Bayern gewähren 

freiwillig eine Leistung, die den Familien zugutekommt. Andere Bundesländer könnten 

sich davon eine Scheibe abschneiden, zumal wir als Bayern auch in Zeiten, in denen 

der finanzielle Spielraum vielleicht etwas enger wird, an einer Leistung, die direkt an 

die Familien fließt, festhalten. Ich betone: Es ist eine freiwillige Leistung!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz 

ist vorbereitet. Wir haben heute die Erste Lesung. Der Entwurf geht jetzt in die Aus-

schüsse; dort wird noch einmal intensiv beraten.

Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen, weil wir ihn für tragfähig und zukunftsori-

entiert halten. Er ist Ausdruck unseres klaren Bekenntnisses zu den Familien. Wir 

unterstützen sie einerseits durch direkte Zahlungen, leisten aber gleichzeitig eine 

finanzielle Unterstützung der Strukturen; auch dieser Wunsch wird von Eltern immer 

wieder geäußert.
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Wir gehen diesen Weg. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege Johannes Becher hat sich zu einer 

Zwischenbemerkung gemeldet.

Johannes Becher (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Kollegin, ich habe eine Bemerkung 

und eine konkrete Nachfrage. Zunächst einmal möchte ich einfach festhalten: Das 

Familiengeld für die Eltern wird halbiert. Es erhält einen neuen Namen: "Kinderstart-

geld". Sie haben die Neuregelung mit finanziellen Engpässen begründet. Das finde ich 

deutlich ehrlicher als das, was ich auf manchen Sharepics gelesen habe; dort war von 

einem "großen Wurf" die Rede. Man muss es einfach so sagen: Das Geld geht aus, 

und man muss an den Familien sparen. Das ist die Politik, die hier betrieben wird.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Quatsch! Das ist doch vollkommen übertrieben!)

Es wird nur noch die Hälfte des Familiengeldes gewährt. Das ist das, was ich bemer-

ken möchte.

Zweitens komme ich zu meiner Frage, und zwar zum Thema Bürokratie. Bisher ist es 

laut Artikel 6 des Bayerischen Familiengeldgesetzes so, dass Eltern, die einen Antrag 

auf Elterngeld stellen, damit automatisch einen Antrag auf Familiengeld stellen. Die 

allermeisten Eltern erhalten Elterngeld; also war das ein automatisiertes Verfahren.

Künftig müssen alle Eltern einen eigenen Antrag stellen. Warum ist es weniger Büro-

kratie, wenn alle Eltern einen Antrag separat stellen müssen, im Vergleich zu dem 

bestehenden Verfahren, wonach es automatisch geht?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Melanie Huml (CSU): Punkt eins: Sie verkennen, dass das Familiengeld und das 

Krippengeld zum Kinderstartgeld zusammengelegt werden. Auch das Krippengeld 

musste bisher bürokratisch, per Einzelantrag, beantragt werden; es war zudem nach 
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Einkommen gestaffelt. Viele Eltern haben uns zurückgemeldet, wie bürokratisch das 

ist. Daher ist ein einziger Antrag für eine Leistung, die eben nicht einkommensabhän-

gig gewährt wird, weniger bürokratisch als mehrmals zu stellende und gegebenenfalls 

mehrmals zu korrigierende Anträge auf Familiengeld und auf Krippengeld. Das ist 

unter meinem Hinweis auf weniger Bürokratie zu verstehen – ganz klar.

Punkt zwei: Wenn Sie mir zugehört hätten, wüssten Sie, dass ich klar gesagt habe, 

dass das Geld weiterhin zu den Familien kommt – einerseits direkt, andererseits über 

die Unterstützung der Strukturen. Nennen Sie uns doch einmal andere Bundesländer, 

die in die Familien so viel investieren, auch direkt, wie Bayern! Angesichts dessen 

kann man die Kritik, hier werde an den Familien gespart, nicht stehen lassen.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Die Hälfte kommt an! Es ist eine Halbierung!)

Ganz im Gegenteil! Wir investieren in die Familien und werden das auch in Zukunft 

tun. – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Widerspruch bei den GRÜ-

NEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Frau Kollegin 

Julia Post für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Julia Post (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die-

ser Gesetzentwurf ist keine Weiterentwicklung. Er ist ein Etikettenschwindel!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und er zeigt, wie in Bayern unter Markus Söder Politik gemacht wird:

(Zuruf der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU))
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nicht mit dem Ziel, Probleme zu lösen, sondern mit dem Ziel, Schlagzeilen zu produ-

zieren; Politik als kurzfristige Performance, nicht als langfristige Gestaltung; PR statt 

Prioritäten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deshalb braucht es in dieser Debatte Klartext: Wer Unterstützung streicht, soll es auch 

so nennen und eine Kürzung nicht als Erfolgsmeldung verpacken.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Oktober 2024 – große Jubelmeldung vom Ministerpräsidenten: "1 Million Kinder haben 

vom Familiengeld profitiert." Wenige Wochen später: Kürzungen. Aus zwei Förderleis-

tungen wird eine, mit weniger Geld. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Trick.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieser Gesetzentwurf zeigt auch, wie es um die Arbeitsmoral der Staatsregierung 

steht. Eltern und Erzieherinnen warten auf Verbesserungen in unseren Kitas. Sie hof-

fen, überhaupt einen Platz zu bekommen. Sie wünschen sich einen besseren Betreu-

ungsschlüssel, eine verlässliche Finanzierung, mehr Zeit für individuelle Förderung. 

Bayern liegt bei der Betreuungsquote bundesweit ziemlich weit hinten.

Im Sozialausschuss warten wir seit mehr als einem Jahr auf einen Bericht zum Stand 

der Reform des Kitagesetzes. Zwei peinliche Auftritte des Ministeriums später wissen 

wir nur, man befinde sich im Prozess; es liefen Abstimmungen mit dem Finanzministe-

rium. Sprich: Sie sind auf der Suche nach Geld.

Ich helfe gern weiter: Zwischen 2011 und 2024 haben Sie 1,9 Milliarden Euro in 

neue Kitaplätze investiert. In 13 Jahren! Nur zum Vergleich: Für das einkommensun-

abhängige Familiengeld haben Sie in nur sechs Jahren mehr als 4,6 Milliarden Euro 

ausgegeben. Auch Menschen mit meinem Einkommen bekommen es, obwohl sie es 
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nicht brauchen. Wo bleibt da der sorgsame Umgang mit Steuergeldern, wo bleibt da 

die Gerechtigkeit, frage ich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der Fehler liegt nicht im Familiengeld an sich, sondern in der fehlenden Zielgenauig-

keit. Hätten wir die 4,6 Milliarden Euro in den Kitaausbau gesteckt – in die Qualität, 

in kleinere Gruppen, in besser bezahlte Fachkräfte –, dann gäbe es heute eine echte, 

nachhaltige Entlastung für Familien, und zwar für mehrere Generationen. Doch anstatt 

diese Probleme anzugehen, diskutieren Sie heute, ob es 3.000 Euro am Stück oder in 

Scheiben geben sollte.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wer Familien stärken will, der muss in Strukturen investieren, nicht in Schlagzeilen.

Dieser Gesetzentwurf lässt auch einige ganz konkrete Fragen offen. Zum Beispiel: 

Führt die Einmalzahlung für Alleinerziehende dazu, dass sie sich nach dem Elterngeld 

freiwillig versichern müssen? Das wäre mit bis zu 200 Euro Mehrkosten pro Monat 

verbunden. Oder: Wird die Einmalzahlung – wie bisher – nicht auf SGB-II-Leistungen 

angerechnet?

Diese konkreten Fragen haben mich aus der Familienberatung erreicht. Ich hoffe, 

wir können sie in der weiteren parlamentarischen Beratung im Ausschuss klären und 

diese Unsicherheiten beseitigen. Gerade für Familien mit niedrigem Einkommen wird 

die Kita durch Ihr Gesetz wieder teurer, und das Kind wird häufiger zu Hause bleiben. 

Der Berufseinstieg wird verschoben; meist trifft es die Mutter.

Mit Ihrem Sprachtestgesetz wollen Sie Kinder erreichen, die bisher keine Kita besucht 

haben. Das halten wir für einen richtigen Ansatz. Aber mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf bremsen Sie genau diese Kinder wieder aus. Sie blinken mit Ihrer Politik 

gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Ich frage mich, was Sie eigentlich erreichen 

wollen. Gibt es bei Ihnen eine Gesamtstrategie?
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Jahrelang hat sich die Staatsregierung in Gabenpolitik geübt, nicht in Infrastrukturin-

vestitionen. Jetzt ist das Geld weg. Und statt es offen zu sagen, kleben Sie einfach ein 

neues Etikett drauf. So leiden nicht nur Familien, sondern auch die Glaubwürdigkeit 

von Politik und damit unsere Demokratie.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das sogenannte Kinderstartgeld ist kein Nachfolger; es ist eine Unverschämtheit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächster Redner ist Herr Kollege Anton Rittel für 

die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Anton Rittel (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen! Ich behaupte: Heute ist ein guter Tag – nicht deswegen, weil wir ges-

tern Abend so ein schönes Fest hatten, sondern weil wir heute das Kinderstartgeld auf 

den Weg bringen. Das Familien- und das Krippengeld werden zum 1. Januar 2026 zu 

einer einmaligen Leistung, dem Bayerischen Kinderstartgeld, in Höhe von 3.000 Euro 

zusammengefasst. Das heißt, wir bündeln zwei Leistungen zu einer.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Für die Hälfte des Geldes!)

Die Folge: Es wird einfacher, unbürokratischer und gerechter: keine Monatsabrech-

nung, keine komplizierten Rückforderungen, kein Papierkrieg – dadurch wird die Ver-

waltung entlastet, das ist Bürokratieabbau. Trotzdem werden wir die jungen Familien 

weiterhin unterstützen – mit einmalig 3.000 Euro Familienstartgeld.Für Kinder, die ab 

01.01.2025 geboren werden, bekommen Familien zum ersten Geburtstag das Kinder-

startgeld. Sie bekommen automatisch einmal einen Antrag, und dann bekommen sie 

das Kinderstartgeld.

(Zuruf des Abgeordneten Tim Pargent (GRÜNE))
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Damit setzen wir in Bayern unseren erfolgreichen Weg fort, Familien mit Kleinkindern 

eine spezielle Unterstützungsleistung zu gewähren. Hierzu wird das Bayerische Kin-

derbildungs- und -betreuungsgesetz, kurz BayKiBiG, geändert. Mit dieser Reform ge-

winnen wir auch finanziellen Spielraum.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Der Haushaltsansatz für beide Leistungen beläuft sich 2025 auf 793 Millionen Euro. 

Ausgehend von circa 120.000 Kindern werden es in Zukunft 360 Millionen Euro sein, 

die das Kinderstartgeld kostet. Die restlichen 433 Millionen Euro werden effizienter in 

die Kinderbetreuung investiert und nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip verteilt, 

sondern nur für die frühkindliche Bildung der Kinder verwendet.

Erstens fördern wir damit über 15.000 neue Teamkräfte in den Kitas bis 2029. Mehr 

Personal heißt bessere Betreuung, weniger Stress und mehr Zeit für die Kinder.

Zweitens. Wir schaffen mehr Betreuungsplätze. Gerade in Regionen mit starkem 

Zuzug braucht es dringend zusätzliche Kapazitäten.

Drittens. Wir verbessern die Qualität durch kleinere Gruppen, bessere Ausstattung 

und individuelle Förderung. Auch Inklusion und Sprachförderung können gestärkt wer-

den.

Viertens. Wir entlasten die Kommunen durch gezielte Zuschüsse bei Betriebskosten 

und beim Ausbau. Dadurch halten wir die Kitabeiträge stabil.

Das Kinderstartgeld ist also mehr als nur Geld für Familien. Es ist ein Hebel für starke 

Kinderbetreuung in ganz Bayern.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Diese Reform ist durchdacht. Sie ist sozial, sie ist wirtschaftlich vernünftig, und sie ist 

ein Beispiel für moderne, mutige Familienpolitik; denn durch die Umstellung werden, 

wie schon erwähnt, langfristig circa 430 Millionen Euro jährlich frei. Das ist wichtig, 
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um für alle Kinder eine möglichst gute frühkindliche Bildung zu gewährleisten, indem 

diese 433 Millionen Euro in die frühkindliche Bildung, in den Kindergartenbereich ab 

drei Jahren, fließen.

Im Gegensatz zu vielen falschen Behauptungen aus der Opposition setzen wir auf 

gleiche Bildungschancen, egal aus welchem sozialen Umfeld auch immer die Kinder 

kommen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Das ist für die Bayerische Staatsregierung aus FREIEN WÄHLERN und CSU sowie 

für mich besonders wichtig, dass alle Kinder, egal aus welchem sozialen Umfeld, diese 

Chancen bekommen.

Darum bitten wir um Unterstützung des Gesetzentwurfs. Unsere Kinder werden es 

euch danken.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege, bleiben Sie bitte am Rednerpult. – 

Es gibt eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung vom Kollegen Franz Schmid von 

der AfD-Fraktion.

Franz Schmid (AfD): Herr Kollege Rittel, Sie sprechen von einem guten Tag für 

Bayern, von einem guten Tag für unsere Familien. Ich sehe das nicht so. Für mich ist 

das ein schwarzer Tag für die Familien. Sie kürzen das Krippen- und Familiengeld jetzt 

um die Hälfte; aus finanziellen Gründen, hat die Kollegin von der CSU gesagt.

Meinen Sie nicht, dass es sinnvoller ist, bei ideologischen Projekten zu sparen, bei der 

Migration zu sparen, anstatt bei den bayerischen Familien?

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Natürlich muss man das wieder über einen 

Kamm scheren!)
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Anton Rittel (FREIE WÄHLER): Wir reden hier jetzt aber über das Bayerische Kinder-

startgeld. Ich muss ganz klar sagen: Ich bin vollkommen der Meinung, dass wir in die 

frühkindliche Bildung von Kindern ab drei Jahren investieren müssen, damit die Kinder 

keinen Rückstand haben, wenn sie in die Schule kommen. Das ist für uns das A und 

O. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass wir alle Kinder, aber wirklich alle 

Kinder, in die frühkindliche Bildung bringen. Dafür ist dieses Gesetz gemacht. Ich kann 

das nur ausdrücklich befürworten. Ich bin vollkommen dafür und stehe zu hundert 

Prozent dahinter. Das ist auch richtig so, das ist gut und richtig so.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Danke für die Frage.

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Doris 

Rauscher.

Doris Rauscher (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Frau Ministerin! Der uns vorliegende Gesetzentwurf zum Bayerischen Kinder-

startgeld ist tatsächlich eine Mogelpackung. Die Staatsregierung spricht von Weiter-

entwicklung und Entbürokratisierung. Tatsächlich handelt es sich um eine massive 

Kürzung zulasten von Familien.

(Beifall bei der SPD)

Sie, liebe CSU und FREIE WÄHLER, stehen nach diesem Schritt nicht mehr an der 

Seite der Familien.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Oh Mann, das ist wirklich so billig!)

– Frau Kollegin, Sie legen immer Wert darauf, dass man den Mund hält, wenn andere 

am Rednerpult stehen. Darum bitte ich jetzt auch.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Geschäftsordnung!)
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Was wird uns heute präsentiert? – Eine Einmalzahlung von 3.000 Euro zum ersten 

Geburtstag des Kindes, das klingt zunächst mal großzügig. Spannend ist schon, wie 

Sie versuchen, dies alles – auch noch sprachlich, Herr Kollege – positiv zu verpacken. 

Familien konnten nach dem bisherigen System bis zu 8.400 Euro erhalten, nämlich 

6.000 Euro Familiengeld über 24 Monate plus 2.400 Euro Krippengeld. Nun sind es 

bis zu 5.400 Euro weniger pro Kind.

(Volkmar Halbleib (SPD): Hört, hört!)

Das ist wirklich dreist. Das müssen Sie sich wirklich mal vergegenwärtigen. Besonders 

schwierig ist: Einkommensschwache Familien und Mehrkindfamilien trifft es am härte-

sten. Sie verlieren nicht nur das Familiengeld zu 50 %, sondern auch das Krippengeld, 

mit dem gezielt Familien mit einem Einkommen bis zu 60.000 Euro unterstützt wurden. 

Das ist tatsächlich das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit, die Ihnen ja eigentlich 

auch immer so wichtig erscheint.

Sie kündigen zwar an, die Einsparungen von 433 Millionen Euro in das Kitasystem zu 

investieren. Doch diese Aussage liegt uns bisher lediglich mündlich vor. Den Familien 

fehlt das Geld ja dennoch täglich im Geldbeutel.

Frau Ministerin, Sie sind doch angetreten, das Leben der Menschen hier im Land 

zu verbessern. Hier offenbart sich aber schon Ihr wahres sozialpolitisches Gesicht. 

Eltern sollen dringend notwendige Verbesserungen quasi aus der eigenen Tasche 

finanzieren. Hinzu kommen vielerorts steigende Elternbeiträge. Auch das ist für Famili-

en wirklich ein Desaster.

(Beifall bei der SPD)

Ihr Gesetzentwurf ist aber nicht nur eine Mogelpackung. Er ist auch ein klarer Bruch 

Ihres Koalitionsvertrags. Sie senden ein fatales Signal an alle Familien in Bayern; 

denn im Koalitionsvertrag rühmen Sie sich noch für die tolle Unterstützungsleistung 
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mit Familien- und Krippengeld und sagen, dass Sie das konsequent weiterführen 

werden. Aber genau das Gegenteil ist heute der Fall.

Besonders schwierig finde ich auch, das als freiwillige Leistung zu definieren. Denn 

was ist denn freiwillig an einem Gesetz, das Sie selbst eingeführt haben? Ein Gesetz 

nach Haushaltslage einfach wieder einzukassieren, das empfinden wir als SPD-Land-

tagsfraktion als wirklich nicht korrekt und tatsächlich dreist.

Frau Huml, auch der Vergleich mit anderen Bundesländern hinkt; denn in vielen ande-

ren Bundesländern – das muss man auch sagen – zahlen Eltern sehr geringe bis 

keine Elternbeiträge, während diese bei uns zum Teil durch die Decke gehen.

Das, was Sie uns präsentieren, ist ein Taschenspielertrick mit einem großen Buhei um 

das Familien- und Krippengeld unter dem einen Hütchen, und Jahre später zaubern 

Sie unter dem anderen Hütchen ein Kinderstartgeld hervor.

Strukturelle Probleme im Kitasystem müssen auch strukturell durch zusätzliche Mittel 

gelöst werden, aber nicht durch Einsparungen bei den Familien. Familien verdienen 

Ehrlichkeit und keinen Etikettenschwindel. Sie verdienen Unterstützung und keine 

Kürzung. Familien verdienen eine Politik, die zu ihren Versprechen steht. Dazu fordern 

wir Sie auf. Ich freue mich auf die differenzierte Debatte im Sozialausschuss.

(Beifall bei der SPD – Volkmar Halbleib (SPD): Gute Rede!)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schla-

ge vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Fami-

lie als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Das ist 

nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Ein kurzer Hinweis auf die Wahlen, bevor ich den Tagesordnungspunkt 6 b aufrufe: 

Wir führen unter Tagesordnungspunkt 7 die Wahl von vier berufsrichterlichen Mitglie-

dern des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs mit Namenskarte und Stimmzettel 
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durch. Ich bitte Sie, Ihre Stimmkartentasche – soweit noch nicht geschehen – rechtzei-

tig aus dem Postfach zu holen.
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